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Anschleichen, manipulieren, verschwinden
Erbschleicherei ist in der Schweiz keine Straftat – nun prüft der Bund strengere Regeln für Testamente

ERICH ASCHWANDEN

Im Jahr 2025 dürfte in der Schweiz eine
Rekordmarke geknackt werden. Erst-
mals werden wohl mehr als 100 Milliar-
den Franken vererbt. Doch nicht immer
kommen dabei die Familienmitglieder
oder jene Institutionen zum Zug, die
dem Erblasser während weiten Teilen
seines Lebens amHerzen lagen.Die ge-
waltigen Vermögenswerte locken auch
zwielichtige Gestalten an, sogenannte
Erbschleicher. Die Wahrscheinlichkeit,
dass solche Leute in der Schweiz verur-
teilt werden, ist eher gering. Erbschlei-
cherei ist nämlich nicht strafbar.

Bei den Tätern handelt es sich häu-
fig um Personen, die eine Beziehung zu
älteren, in der Regel sozial isolierten,
pflegebedürftigen oder an Demenz er-
krankten Personen aufbauen. Sie nutzen
das entstandene Vertrauensverhältnis
aus, um an das Geld der Senioren heran-
zukommen, die sie systematisch isolie-
ren. Oft beginnen sie bereits vor dem
Tod ihrer Zielperson damit, Geld auf
ihr Konto zu überweisen oder Schen-
kungen zu ihren Gunsten zu tätigen. Im
schlimmsten Fall erreichen sie, dass der
Erblasser sein Testament ändert.

Wie es ist, wenn der eigene Vater
von einer Erbschleicherin isoliert wird,
musste Felix Boller erleben. Konkreter
will er auf seinen Fall nicht eingehen.
Doch er fühlte sich machtlos gegenüber
Behörden und Gerichten. Er beschloss
daher, all jene zu unterstützen, die eben-
falls das Gefühl haben, sie würden um
ihr Erbe gebracht.Als in der Schweiz im
Jahr 2016 das Erbrecht revidiert wurde,
ergriff er die Gelegenheit und gründete
die Schweizerische Vereinigung gegen
Erbschleicherei.

Ein lukratives Jagdgebiet

Seit derVereinsgründung meldeten sich
bei ihm über hundert Betroffene, wel-
che das Gefühl haben, in ihrem Umfeld
zeichne sich Erbschleicherei ab. Die
Auffälligkeiten dieser Fälle vergleicht
Boller statistisch miteinander. Daraus
leitet er verschiedene Indizien, deren
Abhängigkeiten und unterschiedliche
Tatstrukturen ab. «Dies erlaubt es, eine
abgeschlossene Tat zu rekonstruieren

oder eine laufende Tat zu unterbinden»,
ist Boller überzeugt.

Die Unterteilung der Tat in die drei
Phasen Anschleichen – Ausführen –
Abschleichen übernahm er von einem
Fachvortrag in Kriminologie. Andere
würden Erbschleicherei aus soziologi-
schem, psychologischem oder juristi-
schem Fokus betrachten. «Aus unserer
Sicht fehlt die kriminologische Betrach-
tung des Phänomens», sagt Boller. Des-
halb bildete er sich darin an anerkann-
ten Instituten weiter.

Es gäbe nicht das wichtigste Indiz
oder den Täter. «Jeder kann Täter sein,
wenn er die Gelegenheit dazu erkennt
und über die entsprechende kriminelle
Energie verfügt», sagt Boller. Es seien
auch nicht grundsätzlich Menschen mit
geringem Einkommen. Die Täterinnen
undTäter kämen teilweise aus der eige-
nen Familie. «Aber fast noch häufiger
schlüpfen berufliche Vertrauensperso-
nen wie Pflegekräfte, Finanzberater,
Ärzte oder Treuhänder in diese Rolle.»

«Die Erbschleicher machen es wie
die Jäger. Sie gehen vorsätzlich dort
auf die Pirsch, wo es am meisten Wild
gibt», sagt Boller. «Die Schweiz verfügt
über eine der höchsten Millionärsdich-
ten weltweit. Es wäre naiv, zu glauben,
dass durch Verdrängen oder Belächeln
des Begriffs ‹Erbschleicherei› das Phä-
nomen besiegt würde.»

«Stinkende Fälle»

Auch der Basler Rechtsanwalt Daniel
Abt kennt solche Situationen aus seiner
Erfahrung mit Erbangelegenheiten. Er
spricht in diesem Zusammenhang von
«stinkenden Fällen». «Man hat ein un-
gutes Gefühl und weiss innerlich, dass
bei einer solchen Erbschaft etwas nicht
mit rechten Dingen zugegangen sein
kann», sagt er. Bereits vor über zwanzig
Jahren hat sich Abt in seiner Disserta-
tion mit demThema Erbschleicherei be-
fasst – und auch ihn hat dasThema nicht
mehr losgelassen.

«Erbrechtliche Zuwendungen an be-
ruflicheVertrauenspersonen sind heikel»,
sagtAbt. Es sei problematisch, wennAn-
wälte, Ärzte, Treuhänder, Vermögens-
verwalter, Pfarrer oder Pflegepersonal
als Erben eingesetzt würden. Dieselbe

Schwierigkeit besteheauchbei Schenkun-
gen, die kurz vor dem Tod an solche Be-
rufsleute erfolgten. Boller spricht in die-
sem Zusammenhang von «White-Collar-
Kriminalität», da es sich bei den Tätern
häufig um Angehörige von Berufen
handle, die gemeinhin als integer gälten.

Das Problem ist erkannt, aber schwie-
rig zu lösen. Bei der letzten Revision des
Erbrechts wollte der Bundesrat ursprüng-
lich eine neueGesetzesnorm schaffen.Sie
sah vor, dass Zuwendungen an Vertrau-
enspersonen begrenzt werden sollten auf
maximal einen Viertel des Nachlasses.
Nach einer kontroversen Vernehmlas-
sung verzichtete der Bund auf eine solche
Einschränkung.DasThemawurde auf die
lange Bank geschoben.

Die Lage hat sich durch das neue Erb-
recht, das seit dem 1. Januar 2023 in Kraft
ist, sogar noch verschlimmert.Grund da-
für ist, dass die Pflichtteile der Nachkom-
men reduziert und diejenigen der Eltern
abgeschafft wurden. Einige Parlamenta-
rier waren sich dieser Wirkung bewusst.
So erklärte der Mitte-Ständerat Beat
Rieder: «Ich begrüsse die grössere Ent-
scheidungsfreiheit, auch wenn die Zahl
der Streitigkeiten natürlich nicht abneh-
men wird, weil damit eben das Potenzial
der sogenannten Erbschleicherei ent-
sprechend erhöht wird.»

Nun will der Bund einen neuen An-
lauf für eine Revision des Erbrechts neh-
men.Ohne dies gross öffentlich bekannt-
zumachen, hat das Bundesamt für Justiz
dafür erste Schritte unternommen und
mehrere Rechtsgutachten in Auftrag
gegeben. In seiner Analyse befasst sich
der Freiburger RechtsprofessorAntoine
Eigenmann unter anderem mit dem
Thema Erbschleicherei. In der Politik
und in der Rechtswissenschaft sei man
sich einig, dass dieses Problem angegan-
gen werden solle, hält Eigenmann fest.

Der ursprüngliche Vorschlag des
Bundesrats für die letzte Erbrechtsrevi-
sion habe in diesem Punkt jedoch nicht
überzeugt, stellt Eigenmann fest. Vor
allem die Frage, welche Berufsgruppen
von Vertrauenspersonen von der Ge-
setzgebung erfasst werden sollten, war
umstritten. Er schlägt nun vor, immer-
hin gewisse Hürden zu erhöhen. Dies,
indem «für Verfügungen zugunsten von
Vertrauenspersonen, die eine Erbschlei-

cherei begehen könnten, ein qualifizier-
tes öffentliches Testament erforderlich
wäre».Diese Regel soll greifen,wenn der
Erblasser mehr als einViertel des Nach-
lasses zu ihren Gunsten vererben will.

Ausserdem schlägt Eigenmann
eine formale Beschränkung vor. Näm-
lich die, dass die Verfügung vor einem
Notar in Anwesenheit von zwei quali-
fizierten Zeugen erfolgen muss, «um
sicherzustellen, dass der Wille des Erb-
lassers nicht ausgehöhlt wird», schreibt
Eigenmann. Dadurch würde nicht nur
sichergestellt, dass der Erblasser über
die nötige Urteilsfähigkeit verfügt. Das
notarielleVerfahren hätte auch denVor-
teil, «dass die Urkundsperson den Erb-
lasser auf die Gefahr der Erbschleiche-
rei aufmerksam machen würde», heisst
es in dem Gutachten.

Für die Fälle der letzten Jahre kommt
eine solche Regelung jedoch zu spät.Oft
waren die Indizien in Gerichtsverfahren
nicht klar genug, um den Verdacht der
Erbschleicherei zu erhärten.Doch selbst
wenn die Faktenlage relativ eindeu-
tig und sogar beweisbar ist, heisst das
noch lange nicht, dass die rechtmässigen
Erben am Schluss zu ihrem Recht kom-
men. Ein Beispiel dafür ist der Fall von
Tante Margareta, über den das «NZZ
Folio» gestützt auf einen Hinweis von
Boller im Jahr 2022 berichtete.

Verurteilt, aber erbberechtigt

Es geht um ein Erbe von 467 000 Fran-
ken, das die 94-jährigeMargareta Hedi-
ger* im Jahr 2018 ihremVersicherungs-
berater vermacht hat. Eine Nichte und
ein Neffe derVerstorbenen fochten das
Testament an und klagten auf die Fest-
stellung von Erbunwürdigkeit des Be-
raters Kaspar Kärcher*. Ausserdem
reichten sie Strafanzeige gegen ihn ein.
Kärcher soll Margareta Hediger näm-
lich bereits vor ihrem Tod um Teile
ihres Vermögens gebracht haben. In
den Jahren vor ihrem Tod schenkte sie
dem Versicherungsberater und seiner
Frau mehrere hunderttausend Franken
als Geldgeschenke und aus der Begüns-
tigung ihrer Leibrentenversicherung.
Zusammen mit dem Erbe erbeutete er
rund 800 000 Franken. Diesen Betrag
überwies er über die Dauer von 5 Jah-
ren auf sein Privatkonto. Eine Rück-
zahlung erfolgte nie. Er sagte vor Ge-
richt, er sei mittellos.

Im Juli 2022 wurde Kärcher von
einem Gericht wegen mehrfacher Ver-
untreuung zu einer Freiheitsstrafe von
16 Monaten auf Bewährung verurteilt.
DerVersicherungsvertreter hatte innert
dreieinhalb Jahren 103 Mal mit ihrer
Bankkarte insgesamt 143 900 Franken
abgehoben. Vom Vorwurf des Betrugs
in Höhe von 152 000 Franken wird er
jedoch freigesprochen.

Zum Zeitpunkt des Erscheinens
des «Folio»-Artikels hoffte die Nichte
Gabriele Meister*, dass das Gerichts-
urteil ihre Chancen im Zivilverfahren
bezüglich der Erbschaft erhöhen würde.
Inzwischen wurde Kärcher auch vom
Obergericht verurteilt. Auch der Erb-
schaftsstreit ist unterdessen beigelegt.
Allerdings nicht im Sinne der Nach-
kommen. «Wir standen vor der Ent-
scheidung, ob sie das Zivilverfahren wei-
terziehen wollen. Das hätte mindestens
noch einmal zwei Jahre gedauert, oder
wir hätten einen Vergleich abschliessen
müssen», sagt ihr Mann Kuno Meister*.
Angesichts des fortgeschrittenen Alters
des Cousins habe man sich für Letzte-
res entschieden.

«Es ist bitter», sagt Meister. «Wir
müssen nun 200 000 Franken bezahlen,
um zu einem Erbe zu kommen, das uns
eigentlich vollumfänglich zusteht.» Er
wundert sich, dass Leute wie Kärcher
von der Justiz nicht härter angepackt
werden. «Da erschleicht sich jemand,
der die finanziellen Verhältnisse einer
dementen Frau kennt, ihr Vertrauen,
bringt sie um viel Geld, wird dafür ver-
urteilt und kann trotzdem erben», sagt
Meister. «Da fühlt man sich als recht-
schaffener Bürger ohnmächtig.»

* Namen von der Redaktion geändert.
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Oft beginnen die Täter
bereits vor dem Tod
ihrer Zielperson damit,
Geld auf ihr Konto
zu überweisen oder
Schenkungen zu ihren
Gunsten zu tätigen.
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Landessprachen
verlieren
an Bedeutung
Der Zusammenhalt in der Schweiz
könnte unter der Vielfalt leiden

SEBASTIAN BRIELLMANN

Dass die Sprache wichtig für die Zuge-
hörigkeit zu einem Land ist für die Men-
schen, die in ebendiesem leben: Das ist
eine anthropologische Konstante. Für
die Schweiz gilt das als viersprachiges
Land besonders. Das zeigt auch eine
neue Erhebung des Bundesamts für Sta-
tistik (BfS). Fast neun von zehn Bürgern
sind der Meinung, dass es für den «Zu-
sammenhalt» wichtig sei, «Kenntnisse in
mehreren Landessprachen zu haben».

Fakt ist jedoch: Die Kompetenzen
nehmen ab. Im Mai hat eine Studie der
Konferenz der kantonalen Erziehungs-
direktoren gezeigt, dass am Ende der
regulären Schulzeit nur acht von zehn
Schülern in der Erstsprache im Lesen
banale Grundkompetenzen erreichen.
20 Prozent sind nicht in der Lage, in
einem simplen Alltagstext die Inten-
tion des Autors zu erkennen und eine
Schlussfolgerung aus den Informatio-
nen zu ziehen.

Probleme bei einfachen Sätzen

Ende letzten Jahres wurde bekannt,
dass 1,25 Millionen Erwachsene, die in
der Schweiz leben, kaum lesen können.
Jeder Zehnte kann mit der simplen In-
formation «Bitte bringen Sie Ihr Kind
bis 10 Uhr in den Kindergarten» nichts
anfangen. In den weiteren Landesspra-
chen sieht es nicht besser aus, im Gegen-
teil: Bei der ersten Fremdsprache sind
die Resultate noch ernüchternder. Auf
die Deutschschweiz bezogen heisst das:
Nur die Hälfte kann einen einfachen
Satz auf Französisch verstehen.

Dabei wünscht sich ein Grossteil der
Bevölkerung weiterhin, dass die erste
Fremdsprache in der Schule eine Lan-
dessprache sein sollte. Doch es verän-
dert sich etwas: Bei den 15- bis 24-Jäh-
rigen stimmen dem nur noch 66 Pro-
zent zu. Nimmt also die Bedeutung der
Schweizer Landessprachen ab – und so-
mit auch der Zusammenhalt?

Klar ist: Immer weniger Menschen
sind jener Sprache mächtig, die «in der
Wohngemeinde überwiegend gespro-
chen wird», wie es das BfS etwas um-
ständlich ausdrückt. Ein Sechstel der
Bevölkerung ist davon betroffen. 25 Pro-
zent sind innerhalb der Schweiz in eine
andere Sprachregion gezogen, 75 Pro-
zent sind eingewandert. Diese Migran-
ten machen 12 Prozent der Gesamt-
bevölkerung aus. Das ist eine Steigerung
von 4 Prozentpunkten im Vergleich mit
dem Jahr 2010.

Englisch stark verbreitet

Das heisst aber nicht, dass jene Fremd-
sprachigen keine Landessprache be-
herrschten, schreibt das BfS. Aber nur
ein Drittel spricht mindestens eine da-
von regelmässig daheim oder bei der
Arbeit. Insgesamt beherrschen in der
Schweiz nur 75 Prozent aller Men-
schen eine Landessprache. 61 Prozent
sprechen hauptsächlich Deutsch, 23
Prozent Französisch, 8 Prozent Italie-
nisch – und ein halbes Rätoromanisch.
Der Anteil der Landessprachen geht
insgesamt zurück.

Dafür sind andere Sprachen als
Hauptsprache stärker verbreitet. Bei-
spielsweise Englisch, Albanisch oder
Portugiesisch. Das bedeutet im Um-
kehrschluss, dass es eine Zunahme gibt
bei den Menschen, die mehr als eine
Sprache regelmässig sprechen: 37 Pro-
zent der Bevölkerung verwenden min-
destens zwei Sprachen, ein Viertel so-
gar drei oder mehr.Wenig überraschend
sind es die Jüngeren, die mehr Sprachen
sprechen. Zum einen sprechen sie öfters
daheim keine Landessprache, zum ande-
ren sind sie immer mehr auch des Engli-
schen mächtig – und pflegen dieses auch.
Über 80 Prozent der 15- bis 24-Jährigen
unterhalten sich regelmässig in zwei
oder mehr Sprachen.

Die Sprachenvielfalt dürfte weiter
zunehmen. Gilt künftig weniger das
Einende, Zusammenhaltende als Credo
als: Du bist, was du sprichst?

Oberste Lehrerin fordert Klimaanlagen
Die Hitze erschwert Kindern die Konzentration und schlägt älteren Menschen auf die Gesundheit

ANDREA FOPP

In der Baselbieter Gemeinde Füllins-
dorf lernen einige Primarklassen dieser
Tage draussen Französisch. Der Grund:
Im Klassenzimmer herrschen bereits um
11 Uhr 21 knapp 31 Grad. Der Lehr-
stoff wird heruntertemperiert, damit die
Kinderhirne nicht überhitzen. Die «Bas-
ler Zeitung» hat die Schule besucht. Das
Problem ist der Schulbau, der aus den
1960er Jahren stammt. 2027 soll saniert
werden. Doch bis dahin wird geschwitzt.

Die Füllinsdorfer Kinder sind nicht
die einzigen, denen die Hitze auf die
Konzentration schlägt. Viele Lehrperso-
nen weichen auf Alternativprogramme
aus. Doch das ist auf die Dauer auch
keine Lösung, wenn man Dagmar Rösler,
Präsidentin des Schweizerischen Dach-
verbands für Lehrerinnen und Lehrer,
fragt: «Man kann nicht die ganze Unter-
richtszeit im Schwimmbad verbringen,
weil man doch Lernstoff zu vermitteln
hat», sagte sie am Donnerstag zu SRF.

Rösler nimmt die Kantone in die
Pflicht und fordert «Lüftung, Ventila-
toren und Klimaanlagen, wenn es Neu-
bauten oder Sanierungen von bestehen-
den Schulhäusern gibt». Häufig scheitert
es offenbar an den politischen Prioritä-
ten. Rösler will von Gemeinden gehört
haben, die aus finanziellen Gründen Lüf-
tungen im Schulhaus gestrichen haben.

Bürokratische Hürden

Doch auch wenn das Geld da ist: Eine
Klimaanlage einzubauen, ist gar nicht so
einfach. Grund sind bürokratische Hür-
den. Für energieeffizientere, fest instal-
lierte Klimaanlagen, sogenannte Klima-
Split-Geräte, braucht es eine Bewilli-
gung. Sie kosten je nach Kanton und
Gemeinde zwischen 150 und 500 Fran-
ken und sind an diverse Bedingungen
geknüpft, die es für Eigentümer älterer
Gebäude schwierig machen, eine Klima-
anlage zu installieren. Hier eine Auswahl:

� Reduzierte Leistung: Die Kantone
beschränken die Leistung der Klima-
anlagen auf maximal 12 Watt pro Qua-
dratmeter. Ziel ist es, Strom zu spa-
ren und die Eigentümer dazu zu brin-
gen, ihre Gebäude zu isolieren. Diese
Menge reicht häufig aber nicht aus für
eine Kühlung der Räume.

� Sonnenstoren-Vorschrift: Die meis-
ten Kantone fordern, dass die Fens-

ter abgedunkelt werden können, damit
keine Hitze hereinkommt. Dazu kom-
men Anforderungen an Wärmeschutz,
Feuchteschutz und Raumklima.

� Solarpflicht: Wer beispielsweise in
Zürich eine Klimaanlage will, braucht
eine Photovoltaikanlage, welche den
Kühlungsbedarf deckt.

Eigentümer älterer Gebäude können je
nach Bedarf eine Ausnahmegenehmi-
gung erhalten. Doch eine Installation
kann sehr teuer werden. Eine Alterna-
tive sind mobile Klimaanlagen. Sie sind
günstiger und erfordern keine Bewilli-
gung. Dafür benötigen sie mehr Strom.

Nicht nur für alte Schulhäuser, auch
für Altersheime oder Spitäler, die in Ge-
bäuden mit schlechter Isolierung unter-
gebracht sind, ist die Ausgangslage
schwierig. Gerade ältere Menschen sind
aber besonders verletzlich. Aus diesem
Grund ist Anfang Juli Streit in Bundes-
bern ausgebrochen. Die FDP machte
die Grünen für die bürokratischen Auf-

lagen verantwortlich und veröffent-
lichte eine angriffige Medienmitteilung:
«Grüne Politiker wollen in vielen Kanto-
nen Klimaanlagen verbieten», schrieb die
Partei. Statt mit Klimaanlagen vulnerable
Personen zu schützen, wollten sie die Be-
völkerung die Klimaerwärmung spüren
lassen, «als sei dies ein Akt der Sühne».

Überschuss an sauberem Strom

Tatsächlich setzen sich die Grünen für
Auflagen bei Klimaanlagen ein. Den-
noch reagierte die Grünen-Präsiden-
tin Lisa Mazzone irritiert auf die Ver-
botsvorwürfe und warf der FDP «Fake
News» vor. Sie befürworte den Einsatz
von Klimaanlagen dort, wo sie dringend
seien.

Ohnehin beruht ein grosser Teil der
Bewilligungspraxis auf den Empfehlun-
gen der kantonalen Energiedirektoren,
die Mehrheit von ihnen ist bürgerlich.
Sie sind gerade damit beschäftigt, ihre
Mustervorschriften zu überarbeiten.Aus
klimapolitischen Überlegungen zeigen

sie sich allerdings wenig gewillt, gross-
zügig zu liberalisieren, wie der «Tages-
Anzeiger» kürzlich berichtete.

In Basel-Stadt ist ein Freisinniger
selbst tätig geworden. Der Grossrat
Daniel Seiler hat letzten Sommer einen
Vorstoss eingereicht. Die Regierung wird
aufgefordert, das Bewilligungswesen für
Klimaanlagen zu lockern. Dabei erhielt
er Unterstützung von einem Sozialdemo-
kraten, der seinerseits einen Vorstoss
nachgeschoben hat.

Zwar fressen Klimaanlagen auch
heute noch viel Strom. Durch den rasan-
ten Ausbau der erneuerbaren Energien
herrscht in Europa im Sommer aller-
dings zunehmend ein Überschuss an
sauberem Strom. Bereits heute müsse
deshalb immer häufiger die Strompro-
duktion abgeregelt oder gar überschüs-
siger Strom vernichtet werden, heisst es
im Vorstoss. Diesen Strom könnte man
vielleicht auch für Klimaanlagen nutzen.
Ganz nach dem Motto: kühle Räume für
viele statt für wenige. Auch ein Grüner
hat den Vorstoss unterschrieben.

Split-Klimaanlagen bestehen aus zwei Geräten. Eines hängt draussen an der Fassade, eines drin an der Decke. IMAGO

Schwarzpeterspiel um das Zolldebakel
Die Europa-Freunde kritisieren Karin Keller-Sutter – die Europa-Gegner Beat Jans oder Ignazio Cassis

KATHARINA FONTANA

Welcher Bundesrat ist schuld, dass die
Schweiz von der US-Regierung mit
exorbitanten 39 Prozent Zöllen belegt
wird? Die Schuldzuweisungen machen
die Runde. Im Fokus steht die Bundes-
präsidentin Karin Keller-Sutter, die es
am Telefon mit dem amerikanischen
Präsidenten offensichtlich doch nicht so
gut kann, wie sie gemeint hatte, und die
seither einiges an Häme und Vorwür-
fen einstecken muss. Bei der Kritik an
ihr scheint es nicht immer nur um das
Zolldebakel zu gehen. Es gibt so einige
Politiker, die mit der starken freisinni-
gen Frau im Bundesrat Mühe haben und
nun genüsslich auf ihrer Niederlage vor
der Weltöffentlichkeit herumreiten.

Hinzu kommen linke Europa-freund-
liche Kreise. Sie nutzen die Gelegen-
heit, um Keller-Sutter wegen ihrer an-
geblichen Anbiederung an Trump zu kri-
tisieren, weil sie im Bundesrat nicht zu
den Europa-Turbos gehört oder weil sie
unter anderem mit erklärten Gegnern
der EU-Verträge wie Alfred Gantner
und Marcel Erni in den USA zu retten
versuchte, was noch zu retten ist.

So behauptet die «Wochenzeitung»
(«WoZ») in ihrer jüngsten Ausgabe, dass
die Bundespräsidentin in den Verhand-

lungen mit den USA früh auf eine anti-
europäische Strategie gesetzt und die
Schweiz dadurch auf direktem Weg in
die handelspolitische Sackgasse geführt
habe.Als Beleg wird ein Telefonat ange-
führt, das Keller-Sutter mit Ursula von
der Leyen geführt und in dem sie der
EU-Kommissions-Präsidentin «mitlei-
dig» mitgeteilt habe, «dass die Schweiz
einen eigenen, vorteilhaften Zolldeal
mit den USA ausgehandelt habe». Die-
ser laut «WoZ» antieuropäische Allein-
gang habe zu dem Resultat geführt:
«Nichts gewonnen in den USA und viel
Geschirr zerschlagen in der EU.»

Laufender Austausch

Tatsächlich hat die Bundespräsidentin
mehrmals mit von der Leyen telefoniert,
wie das Finanzdepartement (EFD) be-
stätigt. Dass sich die Schweiz und die
EU in den letzten Monaten gegenseitig
auf dem Laufenden gehalten haben,
wie es mit den US-Zollverhandlungen
vorangehe, ist freilich kein Geheimnis.
Der Austausch erfolgte nicht zuletzt
auch deshalb, weil die EU zu Beginn
des Zollkonflikts erwogen hatte, Gegen-
massnahmen zu ergreifen und Zölle auf
gewisse Importprodukte aus den USA
zu erheben. Die Schweiz hatte ein gros-

ses Interesse, als Drittstaat davon nicht
tangiert zu werden – und eine Situation
zu vermeiden wie früher im Stahlstreit
zwischen den USA und der EU, als sie
zwischen die Fronten geriet.

Laut EFD war es deshalb nichts als
korrekt, dass Keller-Sutter sich nach
positiv verlaufenen Gesprächen mit
dem amerikanischen Finanzminister
Scott Bessent und dem US-Handels-
beauftragten Jamieson Greer im Juli
mit von der Leyen über den jeweiligen
Stand der Dinge austauschte.

Laut der «WoZ» und den linken
Europa-Freunden hätte sich die Schweiz
bei den Zollverhandlungen dagegen an
die EU anbinden müssen, statt selbst-
bewusst selber zu verhandeln und die
Vorzüge der Schweiz herauszustreichen.
Ob das etwas geändert hätte? Liechten-
stein und die Schweiz bilden eine Zoll-
union und strebten bei den Verhandlun-
gen um die US-Zölle eine gemeinsame
Lösung an, gleichwohl kommt Liechten-
stein im Moment mit einem 15-Prozent-
Zoll weg. Auch wären hierzulande wohl
nicht alle zufrieden gewesen, wenn von
der Leyen die Vereinbarung mit 15 Pro-
zent US-Zöllen und Milliardenzahlun-
gen an die USA verkündet hätte und
die Schweiz darin eingebunden gewe-
sen wäre – abgesehen davon, dass unge-

wiss ist, ob es für die EU bei den 15 Pro-
zent bleiben wird.

Erzählung und Gegenerzählung

Die Darstellung der «WoZ» ist sozu-
sagen die Gegenerzählung der EU-
Freunde zu jener Geschichte, die von
EU-kritischen Medien verbreitet wurde.
Für den «Nebelspalter» sind die Schul-
digen für das Zolldebakel Justizminis-
ter Beat Jans und Aussenminister Igna-
zio Cassis. Ihre Europa-affinen Depar-
temente hätten mit Mitberichten einen
zügigen Abschluss des US-Deals ver-
zögert, wenn nicht hintertrieben, um
den EU-Verträgen eine bessere Chance
zu geben. Das scheint doch eine gewagte
Interpretation der Ereignisse zu sein, die
zumindest vom EDA bestritten wird.

Die «Weltwoche» dagegen sieht bei
Cassis die Hauptverantwortung. Die
EDA-Diplomaten fühlten sich zu fein für
die Trump-Regierung und setzten sich an
der Uno in New York lieber für Gaza und
Gender ein, als der Schweiz in Washing-
ton Türen zu öffnen, heisst es dort. Am
Filmfestival von Locarno wies Cassis
diese Vorwürfe vor den Medienvertretern
zurück. «Wir kennen unseren Job. Sie sind
Journalisten, wir sind Exekutivmitglieder
und wissen, was notwendig ist.»


